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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1987

Norm

ABGB §428

Rechtssatz

Die Besitzanweisung kann in beliebiger Form erfolgen. Schon der Hinweis, der Erwerber sei nunmehr Eigentümer,

bringt bei verkehrsüblicher Auslegung zureichend zum Ausdruck, daß der Inhaber für diesen innehaben solle. Eine

formelhafte Anweisung des Sachinhabers ist nicht erforderlich.
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